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Kleine und mittelgroße Unternehmen können – unter weiteren Vorausset-
zungen – eine Investitionsförderung erhalten. Diese besteht darin, dass der 
Betriebsinhaber bereits vor der tatsächlichen Durchführung der Investition 
einen Teil der künftigen Abschreibungen steuerlich geltend machen kann. 
Hierdurch ergibt sich eine frühzeitige steuerliche Entlastung, die die Finan-
zierung der Investition erleichtern soll. Früher geschah dies in Form der sog. 
„Ansparabschreibung“, jetzt durch einen „Investitionsabzugsbetrag“.

Nach dem Gesetzeswortlaut ist jeweils erforderlich, dass der Steuerpflichti-
ge die Investition „voraussichtlich“ tätigt. Dies ist bei Betrieben, deren Gründung noch 
nicht abgeschlossen ist, nur schwer überprüfbar. Daher hatte der Bundesfinanzhof (BFH) 
zur Ansparabschreibung entschieden, dass die Geltendmachung derselben in solchen 
Fällen eine verbindliche Bestellung der wesentlichen Betriebsgrundlagen voraussetze. 
Die Finanzverwaltung wollte diese Rechtsprechung auch auf den heute geltenden In-
vestitionsabzugsbetrag übertragen.

Dem ist der BFH nunmehr mit Urteil vom 20.6.2012 entgegengetreten. Zwar ist bei noch 
in Gründung befindlichen Betrieben eine strenge Prüfung der Investitionsabsicht erfor-
derlich. Der Steuerpflichtige hat im Anwendungsbereich des Investitionsabzugsbetrages 
jedoch die Möglichkeit, diese Voraussetzung auch durch andere Indizien als ausschließ-
lich die Vorlage einer verbindlichen Bestellung nachzuweisen. 

Anmerkung:	Im entschiedenen Fall lag bereits ein Kostenvoranschlag aus dem Streit-
jahr vor. Die Entscheidung ist von besonderer Bedeutung für Betreiber von Photovoltaik-
anlagen. Diese können die Investitionsförderung beanspruchen, wenn sie die Anlage am 

1. „Verbindliche Bestellung“ zur 
Geltendmachung des Investitions

abzugsbetrags nicht zwingend – Be
deutung für Betreiber von Photo

voltaikanlagen

70176 Stuttgart
Rosenbergstraße 50/1
Telefon (07 11) 9  93  40-0
Telefax (07 11) 9  93  40-40
E-Mail: Stuttgart@ES-Treuberater.de

E v e r s h e i m S t u i b l e  T r e u b e r a t e r  G m b H
Wirt scha f t sprüfungsgesel l scha f t
Steuerberatungsgesel l scha f t

40547 Düsseldorf
Fritz-Vomfelde-Straße 6
Telefon (02 11) 52  35-01
Telefax (02 11) 52  35-100
E-Mail: Duesseldorf@ES-Treuberater.de



31.12. des Vorjahres zwar noch nicht verbindlich bestellt hatten, die spätere Durchfüh-
rung der Investition aber aus anderen Gründen bereits absehbar war.

Bilanzierende	Unternehmen müssen für die Wirtschaftsjahre ab 2013 Bi-
lanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung nach amtlich vorgeschriebener 
Gliederung an die Finanzverwaltung elektronisch übermitteln. 

Dies	gilt	unabhängig	von	der	Rechtsform	und	der	Größenklasse	des	bilanzierenden	
Unternehmens.	Auch	die	anlässlich	einer	Betriebsveräußerung,	Betriebsaufgabe,	Än-
derung	 der	 Gewinnermittlungsart,	 eines	 Gesellschafterwechsels	 oder	 in	 Umwand-
lungsfällen	aufzustellende	Bilanz	(E-Bilanz)	ist	durch	Datenfernübertragung	an	die	
Finanzverwaltung	zu	übermitteln.	

Das Bundesfinanzministerium hat das Anwendungsschreiben zur elektronischen Über-
mittlung von Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen veröffentlicht. Auch die 
anzuwendende Gliederung für Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung – die sog. 
Taxonomie – steht nun fest. Die neue Taxonomie steht unter www.esteuer.de zum Ab-
ruf bereit. Sie gilt für die Bilanzen der Wirtschaftsjahre ab 2012 und so lange, bis eine 
aktualisierte Taxonomie veröffentlicht wird. Voraussichtlich ab November 2012 wird die 
Übermittlungsmöglichkeit mit dieser neuen Taxonomie gegeben sein. 

Die	 noch	 verbleibende	Übergangszeit	müssen	Unternehmen	nun	nutzen,	 um	nach	
einer	gründlichen	Analyse	die	notwendigen	Umstellungen	in	Rechnungswesen	und	
Datenverarbeitung	in	Zusammenarbeit	mit	den	externen	Stellen	(Softwarelieferant)	
und	mit	uns	vorzunehmen!	

Minijobber sollen nach Plänen der Regierungskoalition ab dem 1.1.2013 
mehr verdienen können. Dafür will sie die Geringfügigkeitsgrenze von 400 € 
auf 450 € anheben. 

Begleitend ist angedacht, eine grundsätzliche Rentenversicherungspflicht einzuführen, 
die der sozialen Absicherung von Minijobbern dienen soll. Minijobber haben demnach 
den pauschalen Rentenversicherungsbeitrag des Arbeitgebers von 15 % bis zum allge-
meinen Beitragssatz der gesetzlichen Rentenversicherung von 19,6 % (2013 vermutlich 
19,0 %) zu ergänzen. Ist dies nicht gewünscht, soll sich der geringfügig Beschäftigte von 
der Rentenversicherungspflicht befreien lassen können. 

Auch die Grenzen für Gleitzonenbeschäftigte von 400 bis 800 € sollen auf 450 € bis 
850 € angepasst werden.

Anmerkung: Der hierfür erforderliche Gesetzentwurf stand bei Ausarbeitung dieses In-
formationsschreibens noch aus. Über die geplanten Neuregelungen werden wir Sie in 
einem der nächsten Rundschreiben informieren, wenn genauere Details vorliegen.

Zu den Einkünften aus selbstständiger Arbeit gehört u. a. die selbstständi-
ge Berufstätigkeit von Rechtsanwälten. Negative Einkünfte – also Verluste 
– aus selbstständiger Arbeit werden nicht anerkannt, wenn das Merkmal 
der Gewinnerzielungsabsicht fehlt. Bei Einkünften aus einem freien Beruf 

werden an das Merkmal der Gewinnerzielungsabsicht keine geringeren Anforderungen 
gestellt als bei gewerblichen Einkünften. 

Bei einer Anwaltskanzlei spricht der Beweis des ersten Anscheins dafür, dass der An-
walt seine Kanzlei in der Absicht betreibt, Gewinne zu erzielen. Für eine Ausübung der 
Rechtsanwaltstätigkeit aus privaten Motiven spricht allerdings der Umstand, dass der 
Anwalt auf diese Weise Kosten, die ohnehin vorhanden und an sich der privaten Lebens-
führung zuzurechnen sind, einem steuerlich relevanten Bereich zuordnen und dort zum 
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Abzug bringen kann. Kosten der Lebensführung sind insbesondere die Aufwendungen 
für die Anmietung der Wohnung, für den Pkw, für Telefon und Internet. 

Gegen	 eine	 Gewinnerzielungsabsicht	 spricht	 insbesondere,	 dass	 es	 trotz	 ständiger	
und	nachhaltiger	Verluste	unterlassen	wird,	Maßnahmen	zur	Herstellung	und	Stei-
gerung	der	Rentabilität	der	Kanzlei	zu	ergreifen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) spricht aufgrund der 
Lebenserfahrung ein Beweis des ersten Anscheins dafür, dass ein zur pri-
vaten Nutzung überlassenes Kraftfahrzeug auch tatsächlich privat genutzt 
wird. Die Privatnutzung ist in diesem Fall mit der 1-%-Regelung anzuset-
zen. Allerdings kann der Anscheinsbeweis durch den Gegenbeweis entkräftet 

werden. Die bloße Behauptung des Steuerpflichtigen, das betriebliche Fahrzeug nicht 
für Privatfahrten genutzt oder Privatfahrten ausschließlich mit anderen Fahrzeugen 
durchgeführt zu haben, genügt allerdings nicht, um die Anwendung der 1-%-Regelung 
auszuschließen.

Die	Anwendung	der	1-%-Regelung	setzt	indessen	voraus,	dass	der	Arbeitgeber	sei-
nem	Arbeitnehmer	tatsächlich	einen	Dienstwagen	zur	privaten	Nutzung	überlassen	
hatte.		Dementsprechend bezeichnet die ständige Rechtsprechung des BFH die 1-%-Re-
gelung auch als eine grundsätzlich zwingende, stark typisierende und pauschalierende 
Bewertungsregelung, die nicht zur Anwendung kommt, wenn eine Privatnutzung aus-
scheidet. Der	Ansatz	eines	lohnsteuerrechtlich	erheblichen	Vorteils	rechtfertigt	sich	
deshalb	 nur	 insoweit,	 als	 der	 Arbeitgeber	 dem	Arbeitnehmer	 auch	 gestattet,	 den	
Dienstwagen	 privat	 zu	 nutzen.	Die unbefugte Privatnutzung des betrieblichen Pkw 
hat dagegen nach Auffassung des Finanzgerichts Niedersachsen keinen Lohncharakter. 

Eine ernsthafte Kontrolle des Nutzungsverbots ist aber im Falle eines den Dienstwagen 
nutzenden Geschäftsführers dann nicht möglich, wenn keine Person mit anderer Inte-
ressenlage vorhanden ist, die auf die Einhaltung des Nutzungsverbots dringen könnte. 
Die „Selbstkontrolle“ durch den den Dienstwagen nutzenden Geschäftsführer oder den 
Gesellschafter-Ehegatten hingegen ist eine Farce.

Anmerkung: Das Gericht hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen, das dort 
unter dem Aktenzeichen VI R 23/12 anhängig ist. Betroffene Steuerpflichtige können 
Einspruch einlegen und das Ruhen des Verfahrens beantragen. 

Seit 2009 teilen die Rentenversicherungsträger den Finanzämtern die Höhe 
der Renten mit den Rentenbezugsmitteilungen mit. Die Finanzämter über-

prüfen derzeit die Einkünfte von Rentnern, die bislang keine Steuererklärungen abgege-
ben haben und somit steuerlich noch nicht geführt wurden. 

Die große Mehrheit der Rentner wird allerdings keine Steuern zahlen müssen, da in 
vielen Fällen das zu versteuernde Einkommen unter dem steuerlichen Grundfreibetrag 
von derzeit 8.004 € für Ledige und 16.008 € für Ehepaare liegt. Wer z. B. nur eine Rente 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung – also eine Erwerbsminderungsrente, Alters-
rente, Witwen- oder Witwerrente – bezieht und keine weiteren Einkünfte hat, muss im 
Regelfall auch künftig keine Steuern zahlen. Kommen	jedoch	zur	gesetzlichen	Rente	
zusätzliche	Einkünfte	wie	Betriebsrenten,	Renten	aus	privaten	Versicherungsverträ-
gen	oder	Einkünfte	aus	Vermietung	und	Verpachtung	etc.	hinzu,	ist	es	sinnvoll,	eine	
Steuererklärung	abzugeben.	

Mit der Neuregelung der Rentenbesteuerung im Jahr 2005 steigt der steuerpflichtige 
Teil der Rente für jeden neuen Jahrgang derzeit jährlich um 2 %. Im Jahr 2005 waren für 
einen Neurentner nur 50 % der Rente steuerpflichtig, im Jahr 2012 sind es schon 64 %. 

Beispiel:	Ein Alleinstehender, der seit dem Jahr 2005 nur eine gesetzliche Rente be-
zieht, die den Betrag von ca. 1.550 € pro Monat (ca. 18.600 € jährlich) nicht übersteigt, 
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Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli-Zuschlag (mtl.) 
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Sozialversicherungsbeiträge 29.10.2012

Basiszinssatz:	
(§ 247 Abs. 1 BGB)

seit 1.1.2012 = 0,12 %, 1.7.2011 - 31.12.2011 = 0,37 %, 1.7.2009 – 30.6.2011 = 0,12 % 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 
2005 = 100 

2012: Juli = 112,9; Juni = 112,5; Mai = 112,6; April = 112,8; März =112,6; Februar = 112,3; 
Januar = 111,5
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

zahlt auch künftig keine Steuern, da seine Rente nur mit einem Anteil von 50 % der 
Besteuerung unterliegt und noch Kranken- und Pflegeversicherung als Sonderausgaben 
abgezogen werden. Für einen Neurentner ab 2011 liegt der Anteil der gesetzlichen Ren-
te, der versteuert werden muss, bei 62 %. Damit sind für Rentner, die erstmals im Jahr 
2011 Rente bezogen haben und keine weiteren steuerpflichtigen Einkünfte erzielen, nur 
ca.1.300 € monatlich (ca. 15.600 € jährlich) einkommensteuerfrei. Bei Ehegatten ver-
doppeln sich die Beträge.

Kleinstbetriebe, die in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft oder einer 
Personenhandelsgesellschaft ohne voll haftende natürliche Personen (z. B. 
GmbH & Co KG) organisiert sind, unterliegen derzeit umfangreichen Vorga-
ben für die Rechnungslegung. 

Durch die sog. Micro-Richtlinie sollen nunmehr diese Vorgaben maßvoll abgeschwächt 
werden, ohne die berechtigten Informationsinteressen etwa von Gläubigern oder Gesell-
schaftern zurückzustellen. Zudem muss der Jahresabschluss nicht mehr im Bundesan-
zeiger veröffentlicht, sondern nur hinterlegt und dann auf Anfrage Dritter zur Verfügung 
gestellt werden. Die Neuregelung soll für alle Geschäftsjahre, deren Abschlussstichtag 
nach dem 30.12.2012 liegt, gelten.

Von der Micro-Richtlinie werden alle Kleinstkapitalgesellschaften erfasst, die an zwei 
aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen zwei der drei nachfolgenden Merkmale 
nicht überschreiten: Umsatzerlöse bis 700.000 €, Bilanzsumme bis 350.000 € sowie 
durchschnittliche Zahl beschäftigter Arbeitnehmer bis 10.

Mit dem am 14.12.2010 in Kraft getretenen Jahressteuergesetz 2010 hat der 
Gesetzgeber die eingetragenen Lebenspartner den Ehegatten hinsichtlich 
sämtlicher für sie geltenden grunderwerbsteuerlichen Befreiungen gleich-
gestellt. 

Diese Neufassung des Grunderwerbsteuergesetzes gilt jedoch nicht rückwir-
kend, sondern ist auf Erwerbsvorgänge nach dem 13.12.2010 beschränkt. Für alle noch 
nicht bestandskräftigen Altfälle ab Inkrafttreten des Lebenspartnerschaftsgesetzes am 
1.8.2001 gelten daher weiterhin die Bestimmungen des Grunderwerbsteuergesetzes in 
der Fassung von 1997, das für eingetragene Lebenspartner  – anders als für Ehegatten – 
keine Ausnahme von der Besteuerung des Grunderwerbs vorsieht. 

Das Bundesverfassungsgericht stellt in seiner Entscheidung vom 18.7.2012 jedoch fest, 
dass keine	hinreichend	gewichtige	Unterschiede,	welche	die	Schlechterstellung	der	
Lebenspartner	im	Grunderwerbsteuergesetz	rechtfertigen	könnten,	bestehen.	Es gibt 
daher keine Veranlassung, den Gesetzgeber von der Pflicht zur rückwirkenden Beseiti-
gung der verfassungswidrigen Rechtslage zu entbinden. 
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